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REGELUNGEN ZU FREISTELLUNGEN UND BEURLAUBUNGEN
1) Freistellungen
a) Reisen
	Anträge auf Freistellung sollen rechtzeitig (2 Wochen vorher) eingereicht werden, wobei zu beachten ist, dass Reisetermine der Eltern kein Grund für eine Freistellung von Schülern sind. Sollte der Grund für die Beantragung der Freistellung z.B. eine Urlaubsreise sein, die zeitlich nicht anders gelegt werden kann, da die Eltern von ihrem Betrieb aus nur zu diesem Zeitpunkt Urlaub erhalten, ist dies durch eine entsprechende Bescheinigung des Betriebes nachzuweisen.
	Beantragung bei der Schulleitung


b) Besuch von „Tagen der offenen Tür“, Teilnahme an Wettkämpfen, Eignungstests, …
	Anträge sind vorher so rechtzeitig wie möglich zu stellen
	Bis zu 3 Tagen je Schuljahr Beantragung beim Tutor bzw. Klassenlehrer, darüber hinaus bei der Schulleitung


     c) Arztbesuche
	· Anträge auf Freistellung sind vor dem Termin zu stellen (dies gilt natürlich nicht, wenn ein Arzt bei akuter Erkrankung aufgesucht wird)
· [bookmark: _GoBack]Für Facharztbesuche, bei denen man sich den Termin wählen kann (z.B. Zahnarzt) wird in der Regel keine Freistellung gewährt
	Bis zu 3 Tagen je Schuljahr Beantragung beim Tutor bzw. Klassenlehrer, darüber hinaus bei der Schulleitung


    d) Sonstige
	Anträge sollen so rechtzeitig wie möglich (2 Wochen vorher) eingereicht werden
	Beantragung beim Tutor bzw. Klassenlehrer, der den Antrag ggf. zuständigkeitshalber an die Schulleitung weiterreicht


2) Krankheit
· Bei Erkrankung rufen die Eltern bzw. der volljährige Schüler am ersten Tag der Erkrankung die Schule an und teilen mit, dass eine Erkrankung vorliegt.
· Nach Ende der Erkrankung übergibt der Schüler spätestens am zweiten Unterrichtstag seinem Klassenlehrer/Tutor eine schriftliche Information über den Zeitraum der Erkrankung. Hierbei dürfen ärztliche Bescheinigungen seitens der Schule gefordert werden, wenn begründete Zweifel an einer Erkrankung bestehen.
· Bei akuter Erkrankung während der Unterrichtszeit meldet sich jeder Schüler im Sekretariat ab, nachfolgend muss eine Entschuldigung eingereicht werden.
3)   Fehlen aus anderen Gründen
Fehlt ein Schüler aus bisher noch nicht aufgeführten Gründen im Unterricht (z.B.: Verschlafen), ist dem Klassenlehrer/Tutor spätestens am dritten Unterrichtstag nach dem Fehlen ein formloser schriftlicher Antrag auf Entschuldigung des Fehlens zu übergeben.

4)  Werden die bei 2) und 3) gesetzten Fristen nicht eingehalten, muss davon ausgegangen wer-
     den, dass das Fehlen in der Regel als unentschuldigtes Fehlen gewertet wird.
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